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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ustcrl
Mitgliedern der gesezgebe»den Rathe der helvetischen Republik.

Band II. X». XXXVI. Lnzern, den -Z. December.

Gesezgebu ng.
Grosser Rath, i. December.

(Fortsetzung.)
Lacoste und Ackermann folgen ganz Kuhns

Antrag, lezcercr wünscht aber zu bestimmen in welchen
Fallen man Passe haben müsse. Erlach er stimmt
auch Kühn bei > glaubt aber man müsse diese Passe
von Eisen machen, wenn man ste für ein ganzes Jahr
dauern lasse wolle. Herzog will bestimmen, daß
das Geld welches die Ausfertigung der Pässe liefert,
der Nation gebore. H üb er stimmt Kühn bei, doch
will er solche Passe auf fünf Batzen setzen; er findet
Herzogs Bemerkung als sich selbjs verstehend über-
flüssig: noch wünscht er daß auch dieser § nur die
Helvetier angehe, und daß Fremde nur Mvnatspasse
erhalten. Nuce vertheidigt seine Erwägung, und
stimmt übrigens Kühn und Hnbers lezter Bemerkung
bei. Hammer stimmt zum Gutachten, will aber die
Passe drei Monate dauern lassen, und bestimmen daß
man für Entfernung von mehr als drei Stunden von
seiner Heimath Pässe haben müsse. Herzog behar-
rer, der Deutlichke t wegen auft seinem Antrag. Kühn
vereinigt sich mit Hubers lezterer Bemerkung, welche
Mit Kuhns und Herzogs Anträgen angenommen wird.

§ 2. Fierz will die Handwcrksbursche hier aus-
neh men, und st mmt übrigens dem § bei. Kühn
fvigt F«?n Huber will den ganzen § auestreichen
als überflüssig, weil für einen Paß der ein Jahr
dauert, jedermann drei Batzen bezahlen kann. Custor
stmnt mit eimger Modification Fierz bei. Herzog
vertheidigt den § mit Fierzens Antrag. Carrard
will statt diesem ê einzig bestimmen, daß diejenigen
welche die Passe ausgeben, bei Beziehung ihrer Preise
Rnkstcht auf die Armuth nehmen dürfen. Nuce will
wohl die Handwerksbursche auslassen, aber beharret
ane dem übrg n Theil des §, weil durch Carrords
Ane ag Parchèilîchkeit entstünde. Huber vereinige
fich mil Earrard dessen Antrag angenommen wird.

K 3 Herzog bemerkt daß für Passe ins Aus
land keine Zeir bestimmt werden kann- Legier solch
Herzog n) will keinen Unterschied zwischen den nah.r
«der ftr», von den G anzen wohnenden Bürgern ma

eben. Nuce vertheidigt den K, weil die an den Gräni
zen wohnenden Bürger in bestandiger Gemeinschaft
mit den benachbarten äußern Gegenden stehen. Hub er
vertheidigt das Gutachren. Legler will höchstens
bestimmen daß in den Gränzkantoneii diese Pässe wohl-
feiler seyen. Arb will diese Pässe für ein Jahr gül-
tig, und mit drei Batzen bezahlen lassen. Huber
bemerkt, daß man den auswärtige» Paffen keine Zeit
bestimmen kann, und will nur erklären, daß die Re-
gierung für die Gränzorte Erleichterungen zu geben
berechtigt sey. Dieser Antrag wird angenommen.

§ 4. Kühn stimmt dem § bei, lodert aber daß
er vor ben z § gesezt werde. Regli will eine Aus-
nahine für die italiänischen Taglöhner machen, west
diese alle Jahre ins Ausland gehen. Legler glaubt
diese Taxe sey zu hoch, er födert daß man ste auf
fünf Batzen herabsetze. M arc ac ci folgt Legiern,
und will auch hier eine Ausnahme für die Armen ma-
chcn. Kühn vertheidigt den §, weil die Armen schon
ausgenommen sind. Bourgeois folgt Leglern.
Huber beharret auf dem Gutachten, und will hoch-
liens die Taglöhner begünstigen, und sie nur fünf
Batzen zahlen lassen. Kuhns und Hubcrs Anträge wer-
den angenommen.

§ Z Cartier fodcrt Durchstreichung dieses un-
nützen §. Euter folgt Cartier, weil man nicht überall
schaben soil. Michel folgt, so auch Koch, weil
dieses eine Art Weggeld abgebe, ind m diese Passe
auf den Strassen oft unterschrieben werden müssen.
Nuce beharret auf dem Gutachten weil hier mir von
besiegelter Bekräftigung der Pässe die Rede ist. Der
§ wird weggestrichen.

Die gestern erhaltene Bekhschast des Vollziehungs-
direkioriums über das Erzichuugswcsen, wird wieder
vorgelesen, und mit Beifall aufgenommen.

Nuce fodcrt Verweisung dieser wichtigen Both-
schast an die Kommission über den öffentlichen Unter-
richt, und begehrt zugleich daß man llch mit Wieder-
Herstellung desjenigen Erziehungsinstituts der weibli-
chen Jugend in Luzern beschäftige, welches die wnrdt-
gen Bürgerinnen Urselinerinnen bishcn erhalt u hatten:
endlich begehrt er Niederftkuug einer Kommission- die
die lebenslänglichen Gehalcë der aus den Klöstern aus-



tretenden Geistlichen bestimmt. Escher folgt der
Verweisung dieser Bothschaft an die Kommission, und
freut sich daß das Direktorium uns endlich auf die
sen wichtigen Zweig der Staatsangelegenheiten aus
»uerksam macht, weil auf der guten Besorgung dessei-
bcn die wahre Gleichheit und die wahre Freiheit be-

ruht. Er stimmt Nnces Antrag bei, und fodcrt über
denjenigen welcher das Luzcrner Erziehungsinsticut
dctrift Dringlichkeit. Custor stimmt bei, und
wünscht daß eine helvetische Universität errichtet, und
dasjenige Geld dazu verwendet werde, welches nach
Sccrctans Antrag jeder Repräsentant von seinem dies-
jährigen Gehalt dem Vaterland aufopfern soli. Die
Bvthschaft wird an die Kommission gewiesen.

Am 2ten December war keine Sitzung.

Grosser Rath, z. Dcceember.
Präsident: Pellegrini.

Regîi begehrt, daß B. Quadri als italiänischer
Dolmetscher augestellt werde. Rosctti bezeugt, daß
der vorgeschlague Bürger nicht hinlängliche Fähigkeit
ten zu diesem Amt habe. Marcacci bittet, daß der
vorgeschlague Bürger wenigstens zur Probe angenom-
men werde. Dieser Antrag wird angenommen.

Haas beklagt sich über den L»zernerischcn Werft
Meister in Stein, daß er ihm bei dem-Bau in dem
Urselincrklosier nicht gehörig behülflich sey und dadurch
alle Arbeiten bindere; er begehrt Einladung an die
Lu;ernerische Verwaltungskammcr und Munizipalitat,
daß sie ihm die nöthigen Arbeiter und Materialien
zur Beschleunigung des Bans au die Hand liefern-
und wünscht zugleich den wissenschaftlichen National-
Instituten in diesem Kloster Plaz geben zu können.

Nuce fodert daß man der Vcrwalrungskammer an
zeige, baß wann die Arbeiter nicht besser arbeiten,
man aus andern Gegenden Arbeiter berufen werde.

Huber folgt den Bemerkungen von Haas, begehrt
aber daß eine Einladung an das Direktorium gemacht
werde, durch die die Arbeiten im Ursclinerkloster als
dringlich vor allen andern den Vorzug erhalten, und
l'.ttct Haas seine Bemerkungen wegen wissenschaftli-
eben Nationallnstituten der hierüber niedergesezten
Kommission mitzutheilen. Dieser Antrag wird ange»

nommcn.
Graf fodert für die Saalinspektoren zur Be

soldung des Bureau 6000 Franken. Cartier und

Gap a ni begehren, daß man nur zooo Franken gebe-

Sch lumps unterstüzt Graf, weil sonst sogleich wie-
der gefodert werden muß. Er la cher folgt Schlumpf
und bemerkt daß die Repräsentanten auch bald wie-

der etwas Geld nöthig hätten. Grafs Begehren wird
entsprochen.

Gysendörfer im Namen einer Kommission

erklärt, daß die erste Rechnung der Saalinspektoren,
über die ersten bezogenen iiaoo Franken richtig be?

funden wurde, und räth daher zur Abnahme dersei«
ben an. Custor bestätigt diesen Antrag, welcher so-
gleich cinmüthig angenommen wird.

Der Abschnitt des Ocganisationsgiitachtens für
den Obergerichtshof, welcher die Cassation der Krimi-
nalrcchtsfälle bctrift, und welcher von der Commission
neu umgearbeitet wurde, wird in Berathung ge-
nomme».

§. 62. In Krimina'kassationsfallen wird die ein-
gesandte Prozedur dem öffentlichen Ankläger zu Ab-
fassung seiner Conclusion?» übergeben.

§ 6z. Nachdem der öffentliche Ankläger seine Coin
ciusioneu eingegeben, so wird zuerst entschieden, ob
die Procedur als vollständig oder zulaßlich ai-zuse-
hen sey

§ 64. Hierauf wird blos die Frage beurtheilt: ob
Cassation statt habe?

§ 6Z. Ist dieses der Fall, so wird ferner entschie-
den- ob die Procedur und Sentenz, oder nur die Sen-
lenz cussirt seyn toll?

§ 66. Im ersten Fall wird die Procedur von neuem
insiruirt, im leztern hingegen wird dieselbe nur revis
dirt, und frisch beurtheilt-

§ 67. In beiden Fällen aber wird die Procedur
an das nächstgelegene Kankonsgericht zur nöthigen
Untersuchung gewiesen.-

§ 63. Die Criminalcassations - Sentenzen werden
nur generaliler motivirt. Die nähern Motiven wer-
den in dem Schreiben an das Kanlonsgencht, wohin
die Procedur überwiesen wird, beigefügt.

§ 6y. Sowohl in Criminal - als Civilcassatt'ons-
fällen muß die Sentenz entweder ganz oder gar nicht
cassirt werden.

§ 7°- Desgleichen versteht es sich, daß in beiden
Cassacionsfällen nur die Obcrrichter allein urtheilen.

Die fünf ersten Paragraphen vom 62. bis 66.
werden sogleich genehmigt.

§ 67. Cartier will daß der Rechts-all wieder
dem gleichen Gericht übergeben werde, dessen Urtheil
cassirt wurde-^ Huber bemerkt daß es wider alle
Grundsätze wäre, wieder den gleichen Richter zur zwei-
ten Beurtheilung zu wählen, und ihn also vielleicht zu
zwingen wider seine Ueberzeugung zu handeln. K»bn
folgt Hubcrn, weil durch die Cassation das Gericht,
dessen Urtheil cassirt wurde, zum TkeU selbst Parthri
wird, und also nicht weiter als Richter gebraucht
werden darf. Cartier beharret aus seinem Antrag,
weil noch nicht alle Kantone die gleichen Gesetze ha<
bcn, und also nicht em anderes Kontonsgenchk über
ihm unbekannte Gesetze urtheilen kann, Secretan
unterstüzt den §, weil durchaus kein Richter welcher
schon gcurtheiit hat, und dessen urtheil unrichtig er-
runden wurde wieder in der gleichen Sache zum
Richter gemacht werden kann: zudem bemerkt er, kraß



in Helvetica bis sezt keine andern Criminalaesetze vor-
Handen waren, als die gräßliche, hochpeimiche caro-
linische Halsgerichtsordnung. Cartier zieht seinen
Antrag jurük, i»id der § wird angenommen.

Die drei folgenden Paragraphen dieses Abschnitts
Werden angenommen.

In dem an die Kommission znrükgewiefenen Ab
schnitt, der die Staateverbrechen betrift, esiehe Repub
likaner bl. iZ-200), wird nach dem neuen Gutachten
nichts abgeändert, und derselbe nun ohne Emwenduw
gen ganz angenommen.

Der folgende Abschnitt, welcher die Anklagen gc»

gen Volks'rcpràscntanten oder Direktoren betrift, wird
in Berathung genommen (siehe Republikaner l.x. 8z5-)

Die drei ersten Paragraphen von 59 bis 61 wer-
den ohne Einwendungen angenommen.

Eratt der wer folgenden Paragraphen des ersten
Gutachleus schlagt die Komm sslon folgende neue Pa-
ragraphen vor, welche ebenfalls einmüchig angcnom»
Men werden

§ 86'Nachdem dem obersten Gerichtshof sammt-,
liche von dem grosse» Rath eingekommene Acte» vor
gelesen worden) werden so che dem öffentlichen Aakla
ger zugestellt, um mit möglichster Bcschlestnigung dem
obersten Gerichtshof vorzutragen ob:

mehrere Acten zur Verification der gegebenen An»
zeige oder andere zur Constatirung des Facli nö
thige Gegenstände eingeholt werden sollen, und
bann

d. um einen Entwurf der an den Beschuldigten bei
dem Ptäcognitionsoerhör vorzulegenden Fragen
ein,»geben.

§ 87. Wenn der erste Vortrag des öffentlichen An
klägcrs zur Vervollständigung der eingekommiien Acten»
stücke dem Oberaerichtshof nicht hinreichend schiene,
so steht es dem Obergerichtshose frei, die erforderliche
Ergänzung von sim aus zu befehlen.

§ 88. Zu welchem Ende das Direktorium aufgc
fodert wird, alle nöthigen Maaßrege l, zu ungesäumter
Hcrbeischaffung der verlangten Acrenstücken, und übri
gen allenfalls nöthigen Gegenständen vorzukehren.

§ 8Y- Desgleichen ist dem Tribunal unbenommen,
den ven dem öffentlichen Ankläger vorgelegte» Fragen,
nach geschehener Prüfung, zu mehrerer Erläuterung
selbst eigne Fragen beizufügen

K 90. Hierauf wird der Angeschuldigte durch eine
schriftliche und versiegelte Citation aus den folg uden
Tag vor den Obrgerichtshos zum Pracognitionsver-
hor bcschicden. Dem Weibel, der diese Citation wo-
von ein Doppel a-l ftrolocollcnn genommen wird, an»
gelegt, muß ein Empfangschem von dem Beschuldig»
ten oder den Semigen ausgesteift werde».

§ 9!. Am Tage der Erscheinung wird der Be -

schuldigte in Gegenwart sämtlicher Oberlichter ei» z

i>g nach den gutbeftindeuen Fragen sitzend vernom-j

men; welche Fragen vvn dem öffentlichen Ankläger
an ihn gestellt werden.

§ 92. Das aufgenommene Pracognitionsverhör
soll von dem öffentlichen Ankläger und dem Beschul»
digten unterschrieben werden.

§ 93. Der öffentliche Ankläger, dem dieses Prä»
cognikionsverhör zugestellt wird, zieht hierauf seine
Conclussionen, ob Anklage gegen den Beschuldigten
statt habe, oder nicht?

§ 94- Die Conclusions des öffentlichen Anklägers wer»
den alsdann abschriftlich dem Beschuldigten nebst einem
Doppel des Pracognitionsverhör und einer Abschrift
der ihm bisher noch nie mitgetheilten Aktenstücken, in
sofern er solche begehrt, zugestellt, und 3 Tage zu
Eingabe seiner schriftlichen Vertheidigung bestimmt.

§ 9Z. Wann die Vertheidigung eingekommen,
so werden sämmtliche diese Schriften dem O. G- H.
vorgelegt und abgelesen. Hieraus entscheiden die Ober»
richter : Ob die Anklage gegen den Beschuldigten statt
habe.

§ 96. C^arrard weiß nicht warum das heimliche
Skimnnumchr statt haben soll, um zu entscheiden ob
Anklage stakt habe oder nicht; er glaubt dieß sey der
Cabale Ui.d den gefahrlichsten Intriguen die Thore
geösnct, besonders da vorher Berathung über diese
Frage statt hatte, wodurch also die Privatmeiimng
emes jede» Richters schon bekannt wurde; er fodcrt
daher, daß wohl die Entscheidung in geschlcßner
Sitzung nicht aber durch geheimes Stimmen,nehr ge»
schehe; noch behauptet er. daß der 60 und 62 § der
Konstitution, nur die Berathung in den geftzgebendcn
Räthen nicht aber diejenige in dem Obergerichtshof
angehen, und also nicht als Gründe wider seine Mei»
mmg aufgestellt werden können- H »der glaubt, die»
scs Reglement müsse dem Geiste der Konstitution ge»
wen bleiben, und dieser fvdre heimliche Abstimmung
ohne Ausnahme über solche Anklagen, und wo unsre
Konstitution nicht deutlich ftl), können wir die fran»
zösische Konstitution zum Muster nehmen, und diese
foderc ebenfalls heimliches Abstimmen über die ganze
Beurtheilung solcher Anklagen; übrigens glaubt er
sey das heiuftiche Abstimmen der Intrigue weit weà
ger günstig, als die öffentliche Abstimmung, und da»
per vertheidigt er das Gutachten der Kommission,
Car card beharret auf feiner Behauptung, daß d r
60. § der Koustitution nur die Berathung ,n den Ra»
then selbst angehe; das Beispiel Frankreichs würde
er gerne annehmen, wann wir die Geschworcngerichte
hauen, welche ein so sicherender Wall für die Un»
schuld sind, und die dort statt haben; überbem ist er
immer überzeugt daß die Leidenschaften weit freiern
Laus im geheimen Abstimmen haben, als da wo das
Beispiel der übrigen Richter, und das Urtheil des
Publikums die nöthigen Schranken der Intrigue fetzen;
r beharret alls auf seinem ersten Antrag. Koch

erklärt sich sur das Gutachten, weil der 6°. K sich mit



seinem Gesej nach dem 58. § vorfindet, wo schon von
dem Obergerichtshof ^ h^ser Behandlung die Rede
ist, wodurch offenbar der 60 Z allgemein sur die ganze
Behandlung dieser Prozesse gesezlich gemacht wiro:
neben diesem entscheidenden Umstand aber, ist offenbar
ber Cabale mehr Begünstigung verschaft, wenn man
nicht heimlich abstimmen darf, und die meistchllchen

Schwachheiten vertragen sich mehr mit dem heimli
che» Abstimmen, als mit dem öffentlichen ; daher stimmt
er dem Gutachten bei. Cartier beruft sich auf den

r,y § der Constitution, welcher entscheide daß die Heim-
ltchkeit nur die gesezgebcuden Räthe angehe, und da

sich im öffentlichen Stimmen eher der Richter scheue

wider die Gerechtigkeit zn sprechen, so folgt er ganz
Carrard, dessen Antrag angenommen wird.

Kühn begehrt, daß man auf den Fall, daß der

Angeklagte nicht erscheinen würde, folgenden § noch
' festsetze: » Wann der Angeklagte auf die Vorladung

nicht
°

erscheint, oder seine schriftliche Vertheidigung
nicht einsendet, so urtheilt der Obergcrichtshof auf
die in Handen habenden Akten hin. " Dieser Antrag
Wird angenommen.

Die folgenden §§ vom 67 an bis zum 86 werden

unverändert sogleich angenommen.
Die Kommission schlägt vor nach dem 67 § fol-

genden beizufügen: » Desgleichen wenn entschieden

„wird, daß keine Anklage statt habe, schsoll solches

„den gestzgebenden Rachen angezeigt werden."-
Räch dem ?y § schlagt die Kommission folgenden neuen

§ vor: „Alle Informationen geschehen in Gegenwart

„ des öffentlichen Anklägers und des Vertheidigers,

„ die der Zeugen aber in Abwesenheit des Beklagten,

„ allfällig nöthige Confrontationen jedoch ausgenom-

„ men. " Die beiden Antrage werden emmürhig an-

genommen. ^ ^ ^
§ 86. Carrard fodert, daß hier so wie bei der

ersten Frage die Abstimmung nicht durch geheimes
Stimmenmehr geschehe; dieser Antrag wird theils für
diesen, theils für die übrigen §§ dieses Abschnitts an-

genommen. ^
Die 4 folgenden §§ werden sogleich genehmigt.
Die Commission tragt darauf an, statt des yi §

des ersten Gutachtens folgende K§ festzusetzen: „ § a-

„Nach vorhergegangner Derathschlagung enftcheidet

„ das Stimmenmehr zuerst die Frage, ob das Verge-

„ hen mit dem Tode bestraft werden soll oder nicht.

„ § b. Um eine Todesstrafe zu erkennen, wird ein

„ Stimmenmehr von zwei Drittheilen crfodert. " Die-
scr Antrag so wie auch die beiden übrigen §§ werden

angenommen.
Kühn begehrt zufolge des Grundsatzes der

Rechtspflege, daß in einer Sache nur ein Richter statt
haben könne, die Beifügung folgender Wann
„neben dem Angeschuldigten, wegen des nemlicyen

„ Verbrechens noch andere -Mitbeschnldigte vorhanden

-, sind, die nicht Mitglieder der gestzgebenden Rache

„ oder des Direktoriums wären, so sollen auch diese

„ von dem Obergerichlshof in den nemlichcn Formen
» beurtheilt werden. § l>. Jedoch kann gegen derglei-
-, chen Mitbeschuldigte in wichtigen Fallen ein Vor-
„ führungs- und Verhaftsbefehl noch vor Untersuchung
» der Frage verfügt werden, ob eine Anklage gegen
» sie statthabe." Dieser Vorschlag wird angenommen.

Cartier begehrt, daß eben so wie öffentliche
Ankläger laut der Konstitntion statt haben sollen, beim
Obergerichlshof zum Trost der Armuth und Schwach-
heic, auch ein öffentlicher Vertheidiger erwählt und
vom Staate bezahlt werde. Kühn stimmt Cartier
ganz bei, und bezeugt, daß er bei Entwerfung des
Civilprozeßgangs hierauf Nüksicht nehmen und darauf
antragen werde, bei jedem Kantonsgcricht einen öf-
semlichen Vertheidiger anzustellen. Zugleich zeigt er an,
daß die Rechtspflege durchaus die Lücke ausfüllen
muß, die die Konstitution läßt, indem sie kein Ge-
schworen Gericht bestimmt: Er würde hierüber schon
ein Gutachten vorgelegt haben, wenn man nicht die
Basis seines Entwurfs dadurch umgeworfen hätte,
daß man den Grundsaz ftstsezte „ es sollen keine Frie-
„ bensgcrichte, aber in jeder Urversammlung ein Frie-
„ densrichter seyn ", denn er wollte die Friedensrich-
ter zur ersten Untersuchung in den Criminalfallen be-
nutzen; da nun aber jedes Dorf einen Friedensrichter
haben soll, so werden diese nicht fähig genug seyn,
um solche wichtige Gegenstande übernehmen zu können.

Die von Secret an vor 6 Tagen gemachte Mo-
tion, von dem dießjährigen Gehalt der Gcstzgeber Z<?

Dublonen in Rükficht der gegenwartigen Lage der Re-
publik, auf den Altar des Vaterlandes zu legen, wird
in Berathung genommen. Nüce stimmt von ganzem
Herzen diesem Antrag bei, indem er gerne persönliche
Aufopferungen macht, wann es vom Vaterlande die
Rede ist. H liber glaubt vor allem aus unser System
von Besoldungen vertheidigen zu müssen: Er denkt
man dürfe doch annehmen, daß die Stellvertreter des
Volks bei ihrem wichtigen Amte müssen bürgerlich leben
können, und wenn man dieses nur in einem mäßigen
Maaßstab aufzahlt, so wird sich finden, daß neben
dem Unterhalt, den Repräsentanten nichts übrig bleibt,
da doch viele aus uns find, die, wenn sie bei ihre»
vorherigen Berufsarten geblieben waren, neben ihrer
Unterhaltung noch etwas wichtiges aus die Seice für
ihre alren Tage hatten legen können: Aber, sagt man,
es sind zu viel solcher Repräsentanten und dahcr ko-
sien sie die Republik zu viel: könnte ich aber zum Volk
unmittelbar sprechen, so würde ich dasselbe dringenst
warnen, ja unsre Zahl nicht zu verringern, sondern
in dieser Rükstcht dem Geist unsrer Verfassung treu zu
bleiben, welche fodert, daß jeder Art Bürger in der
Gesezgebung seyen, damit Bürger eines jeden Standes
und eines jeden Berufs zu den Gesetzen ja und nein
sagen können; und wann wir dem Volk aufzahlen,,
was die vorigen Regierungen theils öffentlich, theils



heimlich das Volk gekostet haben, wahrlich so kann es
nicht mehr finden, daß die iezige Regierung zu viel
koste. Allein dieser Zwekmäßigkeit unsrer Besoldungen
ungeachtet, fodert jèzt das Vaterland ein Opfer von
uns, und folglich sollen wir, die ihm nicht nur ein
Opfer, sondern alles was wir haben und selbst unser
Leben schuldig sind, mit Freude entsprechen, und da-
her stimme ich dem Antrag Secretans bei.

Herzog erinnert, daß er bei Bestimmung der
Besoldungen für eine geringere Summe als festgesezt
wurde, gestimmt habe, und daß man ihm also nicht
Habsucht vorwerfen könne, wann er nicht für Secre-
tans Antrag stimme, indem er glaubt, mau könne
kein freiwilliges Opfer fürs Vaterland durch ein Ge-
sez bestimmen: er will weit lieber die Besoldungen ge-
sezlich herabsetzen oder will wirklich eine freiwillige
Steuer vornehmen und trägt auf eine Kommission an,
die untersuche ob es der Fall sey die Besoldungen zu
verringern oder nicht. Akermann glaubt, dis Sunn
me, welche das Vaterland durch Secretans Antrag
gewinnen würde, wäre unbedeutend, und unsre bloßen
Unterhaltsbedürfnisse erfodcrn unsre Besoldungen; da--

her wann dasVaterland wirklich mehr Bedürfnisse hat,
so lege man nur einige Kreutzer mehr aufs Tausend
auf die reichen Leute und gehe" also zur Tagesordnung
über diesen Antrag! ist einst wirklich Noch vorhanden,
so wollen wir dann gerne mehr als die gefoderte Sum-
me aufopfern!

Kühn: Wann es in diesem Augenblicke um
die Herabsetzung unserer Besoldungen zu thun wäre,
so würde ich nicht zu derselben stimmen können. Ich
habe mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Aufopfe-
rangen gerechnet, und gefunden, ich sey nicht zu hoch
bezahlt.

Aber es wird vorgeschlagen, dem Vaterland ein
Opfer zu bringen. Ich werde mit meinem Genusse
rechnen, und finden, daß ich es geben kann. Ich
thue es gern, weil ich nie anstehe, wenn ich die
Stimme des Vaterlands höre.

Man wirft mir ein, das Vaterland befinde sich
nicht im Falle, ein solches Opfer zu begehren, und
die Majorität der gesezgebenden Rathe habe kein Recht,
der Minorität dasselbe aus dem Sacke zu erkennen.

Aber stehen denn nicht Oestreichs Heere auf un-
fern Grenzen? Habt ihr nicht unsre junge Mannschaft
aufgerufen zur Vertheidigung des Vaterlands herbei-
zueilen? Und wann ihr dieses grosse Opfer von ihnen
fordern könnet, so frage ich euch, ob ihr dann das
Recht nicht habet, von uns die Darbrmgung eines
kleinern Opfers zu begehren?

B. R. ich habe die Thränen vieler meiner unglük-
lichen Brüder gesehen. Ich kann bei denselben nicht
ungerührt bleiben. Ich glaube es sey der Zeitpunkt zu
helfen, sobald einer unsrer Brüder unsrer Hülfe bedarf.

Ich stimme also mit Freuden dem Antrage des
Burger Secretans bei. Ich bedaure, daß ich nicht

reich bin, und dem Vaterlande nicht meine ganze Be--
soldung anbieten kann. Ich bedaure aber noch mehr,
daß ich in diesem Augenblicke an dieser Stelle bin,
und deßwegen nicht an die Grenze eilen darf, um dort
mit Aufopferung meines Bluts und Lebens, die
Grundsatze der Freiheit und Gleichheit zu vertheidigen,
die ich geschworen habe. Ich stimme zum Antrag.

Cartier stimmt ganz Herzog bei, und fodert i»
dieser Rüksicht Tagesordnung. — Ruf zum Abstimmen
— Ruf ums Wort von allen Seiten. — Die Mehr---
heit will abstimmen! und man geht zur Tagesordnung?

Man fodert daß Herzogs Antrag, eine Kommift
sion über Verminderung unsrer Besoldungen nieder;»--
setzen, ins Mehr gesezt werde.. Koch bemerkt, da?
es dem i2 § der Konstitution zuwider ist, die einmal
bestimmten Besoldungen zu vermindern. Carrard
bemerkt, daß wir unsre Besoldungen nicht diesem 12 K

der Konstitution gemäß bestimmt haben, weil sie nicht
in Früchten bestimmt wurden und fodert also eine Com--
mission über die Besoldungen. Secret«» stimmt
Carrard bei, und glaubt die Versammlung sey deßwe?
gen zur Tagesordnung über seinen Antrag gegangen,
weil er nur ein augenblitliches Opfer vorschlug: nun
Host er also, werde man sich diesem neuen Antrag nicht
widersetzen, denn unser Vaterland ist arm, und diesem
nach sollen wir uns fügen. G mur fodert Abstins
mung, welche angenommen und durch dieselbe auch
dieser neue Antrag für Besoldungsverminderung ver--
worsen wird.

Das Direktorium fodert, daß der Zeitpunkt für
die Einführung des Stempelpapiers bis auf den i»
Ienner 1799 verlängert werde. Diesem Begehren
wird einmüthig entsprochen.

Das Direktorium fodert für Errichtung der ersten
helvetischen Legion 300,000 Franken an das Kriegs--
Ministerium. Diesem Begehren wird mit Dringlich?
keitserklarung sogleich entsprochen.

Das Direktorium übersendet eine Bothschaft,
welche freie Verfügung über einige Nationalwaldun?
gen zu Unterstützung der Vrandbeschädigten des Di-
strikts Stanz fodert. (Diese Bothschaft ist im 34ste»
Stük des Republikaners abgedrukt).

Herzog fodert, daß man auch diesem Begehren
sogleich mit Dringlichkeit entspreche. Nuce folgt uns
wundert sich, daß diese Bothschaft erst heute erscheine»
Herzogs Antrag wird angenommen.

Da der Senat den Abschnitt der Munizipalitäts-s
ausgaben in dem Munizipalitätsbeschluß verworfen
hat, so wird derselbe der Commission zur Umarbeitung
zugewiesen.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Commits.

^
Nach Wiedereröffnung der Sitzung legt Hübee

im Namen einer Commission ein neues Gutachten
über Anlegung einer Bibliothek und eines Archivs für



-94
die gesezgebenden Räthe vor. Auf Auhn 6 Antrag
wird dieses Gutachten für 2 Tag aufs Bureau gelegt. Unser freundlich willig Dienst und Gruß, samtF) uber !eat nocl) einen Zweiten Navvort nl>er die?. ivtuig ^li.ll?i nnv

Aàmm d à ^ Ehren, Lieben und Guts vermögen anvor.'.UMung.oicier deat-onaw-vuotyet vor, welcher even. Hochgeachte, Hoch und Wshledelgeborne, Ge-falls chufs Bureau gelegt wird. ^ 'I°^^'ge/Hoch und^^ insondlrs

scheidung, ob verschiedne Nationalgârer im Kanton
Das Direktsriunl fodert

Wallis, welche von der Confiscation des vor einigen
Jahren seiner patriotischen Gesinnungen wegen hinge-
richtekeil B. Guillot, sogleich einem vom fränkischen
Commissar Rappinat herrührenden Befehle gcmäs, an
einen Erben dieses Guillot, der in fränkischen Diensten
ist, abgetreten werden müssen, oder ob der Gegenstand
dem Antrag der Verwaltungskammer von Wallis ge-
maß, noch vorher untersucht werden solle.

Nüce bezeugt, daß die Sache des B. Guillot,
der in französischen Diensten steht, nicht so klar ist,
wie er es sich vorstellt; die Frage ist, ob Guillot ein
verfolgter Patriot sey oder nicht, und daß er dieses
wie jeder andere verfolgte Patriot vor Gericht suchen
müsse, versteht sich von selbst; zudem soll die erste Ent-
schädigungöfoderung 100,000 Franken gewesen und
nun bei näherer Untersuchung auf 22000 Franken her-
abgeschmolzen seyn; da nun Guillot .steht als fran-
zösischer sondern als Schweizerbürger seine Federung
zu machen hat, und da wir nicht auf die Unterschrift
eines französischen Commissars hin handeln sollen, so

begehrt er, daß Guillot so wie die übrigen verfolgten
Patrioten behandelt werde. Inderin a ten stimmt
ganz Nüce bei. Perighe dankt Nüce für die Erkla-
rung dieser Sache und stimmt ihm bei

In diesem Augenblicke wird uns ein Schreiben
von Sr.Hochwohlgebohren, dem k. k. Hrn. Geschäfts-
träger, Freiherrn von Crcnthal eingehändigt, und wir
eilen solches unverweilt Euch, denen herrschendenRä-
then und Gemeinden, zu Eurer Kenntniß, reifer Ueber-
legung und angemessener schuldigsten Nüksicht mstzu-
theilen. Womit wir, unter Erlassung in des Allmach-
tigcn Obhut geharren.

Unsrer insondcrs Hochgeehrten Heeren,
getreuen lieben Bundesgenossen!

Gegeben in Chur den 24 Nov. 1793.

Di'eüstwilligste
Die Häupter, Landes und
Bundesobersten u. Kriegs-
rathe des Freistaats der
drei Bündte.

Schreiben
Geschäftsträger,

zhrer Hochwohlgebohren, des k. k.
Freiherrn von Cronthal, an den

Hochwohlgebohrne, mächtige Herren:

^iveil Guillot ^ ìoi» ^rvimcht als Patriot enthauptet wurde. Lacoste stimmt Kriegsrath unter dem 23 Nov. 1798.
Nuce bei, doch wünscht er eine Unterfiichungscommis-
swn. Nüce widersezt sich einer Commission. Car-
tier unterstüzt Lacoste, welchem auch Kühn beistimmt,
der auch die Crimikalakten dieses Prozesses ciu-
fodern will. Dieser Antrag wird angenommen und
stn die Commission geordnet: Koch, Debons und
Rcllstab.

Hämeler erhält aus Begehren für 14 Tage
Urlaub.

Die helvetischen Bürger aus Büudten.
Die im 197 und 2o4ten Stük des Republik«-

ners (Band I) abgedrukten: Zuschrift der Bündkner
Patrioten an das fränkische Direktorium; und: Die
gestüchtecen Bündtner Patrioten vor den gesczgcben-
den Rachen der helvetischen Republik — haben nach-
folgende Aktenstücke veranlaßt, die Wir heute nur hi
siorisch mittheilen, und uns aller Anmerkungen ent
halten wollen.

Ich bin überzeugt, daß Eure Weisheiten es sich
selbst angelegen seyn lassen, die Ehrs. Gemeinden über
jene unverschämte und lügenhaste Ausdrücke aufmerk-
sam zu machen, deren sich Zschokke in öffentlichen
Schriften bedient, welche durch den schweizerischen
Republikaner im 197 Stük vom 17 Okt. und im fol-
genden 204 St. bekannt geworden sind.

Da aber in diesen Schriften auch solche Ausdrücke
vorkommen, die jenen Gesinnungen gerade zuwider
sind, von welchen mein allerhöchster Hos, diesem löbl.

jFreistaat eben jezt so ausgezeichnete Beweise darbie-
tet, und da es für diesen Freistaat eine Schande ist,
daß ein solcher Mann, von selben das Bündnerrecht,
gleichsam zur Belohnung seiner Verdienste, erhalten
hat, so schmeichle ich mir, daß die Ehrs. Gemeinden
sich gegen diese Ausdrücke des Zftyokke aus eine solche
Art äussern werden, die sowohl in als ausser dem Lande
genugsam beweisen wird, in weichem Grade sie einen
solchen Mann und seine lügenhasten Schriften verab-
scheuen und mißbilligen.
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